
Anfrage/Anregung 

Name: Siegfried Mau Datum: 17.12.2019 

Sachverhalt: 

Herr Mau teilt mit, dass es an der Bundesstraße 70, am Friedhof Königsesch zu erheblichen 
Baumfällungen gekommen sei. Die Baumfällungen seien wahrscheinlich im Auftrag des Bundes 
durchgeführt worden. Herr Mau bittet darum, sich besser mit dem Bund oder dem Land abzu-
stimmen, wenn solche Maßnahmen durchführt werden.  
 
Herr Dr. Lüttmann weist darauf hin, dass diese Maßnahme nicht mit der Stadt abgestimmt sei. 
Grundsätzlich werde das Thema Baumschutz in der Stadt sehr ernst genommen. Rheine gehöre 
im Kreis Steinfurt zu den 6 Kommunen, die überhaupt eine Baumschutzsatzung haben. In nicht 
allen Fällen könne die Baumschutzsatzung aus rechtlichen Gründen greifen, das habe man bereits 
in Gellendorf und an der Aloysiusstraße gesehen.  
Herr Dr. Lüttmann schlägt vor, dass der Sachverhalt durch die Technischen Betriebe aufgeklärt 
werde. 
 

Stellungnahme 
 

Herr Twesten, Fachbereich Grün, Technische Betriebe Datum: 20.12.2019 

 

Stellungnahme des Fachbereiches Grün der Technischen Betriebe Rheine AöR: 
 
Die in 2 Abschnitten angrenzend an den Friedhof Königsesch gefällten Gehölze gehören zum Stra-
ßenkörper der Bundesstraße 70. Es handelt sich um straßenbegleitenden Gehölzbestand aus stand-
ortheimischen Laubbaumarten und Sträuchern sowie einigen Schwarzkiefern, der vor etwa 30 Jah-
ren mit dem Bau der B 70 auf den Böschungsflächen des Straßenkörpers angepflanzt wurde. 
 
Der Straßenkörper der B 70 liegt im baurechtlichen Außenbereich und somit nicht im Geltungsbe-
reich der kommunalen Baumschutzsatzung der Stadt Rheine. Fällgenehmigungen waren demnach 
nicht einzuholen. Auch ansonsten sind aus Sicht der TBR hier keine Verstöße gegen naturschutz-
rechtliche Verbote oder Vorschriften zu erkennen. 
 
Eine Abstimmung mit den Technischen Betrieben Rheine AöR oder eine Mitteilung an die TBR im 
Vorfeld der Maßnahme, ist nicht erfolgt. 
 
Zuständig und verantwortlich für die Veranlassung von derartigen Unterhaltungs- oder Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen, ist hier der Landesbetrieb Straßen NRW. Es entspricht dem  Regelfall, dass 
der Landesbetrieb seine Gehölzschnittarbeiten an Bundes- und Landesstraßen nicht mit den Techni-
schen Betrieben Rheine abstimmt.  
 
Die konkreten Gründe, warum der Straßen-Gehölzbestand auf diesen zwei betreffenden, etwa 50 m 
langen Abschnitten angrenzend an das Friedhofsgelände nun auf den Stock gesetzt wurde, sind den 
TBR nicht bekannt.  
 
 
 
In der Zwischenzeit hat sich ein Ehepaar aus Rheine an Straßen.NRW gewandt. Auf das folgende 
Antwortschreiben von Straßen.NRW wird verwiesen. 

 
 
 

  



 

  

 

     
 
 
 
 
 
 



 

 


